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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1976

Norm

StGB §302

Rechtssatz

Amtsmißbrauch, wenn ein zur Kontrolle und Dienstaufsicht berufener Beamter die Richtigkeit eines von einem ihm

unterstellten Beamten geltend gemachten Gebührenanspruches bezeugt, obwohl er weiß, daß die von dem ihm

Unterstellten als Partei gemachten Angaben nicht der Wahrheit entsprechen.
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